
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

GEMEINDEAMT OEPPING 
Bezirk Rohrbach, OÖ. 

 

  

 
4151 Oepping 

Kapellenstraße 2 
 

 

   

 061/ 20____                 Kasse/20____ 
 

Förderung für Studenten/Lehrlinge/Schüler 
 

 

Name:   

Hauptwohnsitz:   

Telefonnummer:   

Geburtsdatum:   
Studenten bis max. 27 Lebensjahr 

Lehrlinge/Schüler bis max. 20. 

Lebensjahr 

Ausbildungsort:   

IBAN:   

BIC:   

 

 

 

Beantragung für das Jahr _____________: 
Förderbetrag beträgt € 150,00 pro Jahr!!!!! 
(bitte betreffendes ankreuzen) 
 

 

Kaufpreis des personalisierten Tickets 
 

für öffentl. Verkehrsmittel:  
 

€ __________  (Mindestwert € 150,00!!!!!) 
 

 

 

 

Hiermit erklären Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie sich aufgrund einer Ausbildung an einem 

Ausbildungsort aufhalten und Inhaber eines personalisierten Tickets sind. 
 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift 

 

 

 

 

 

Prüfungsvermerk vom Gemeindebediensteten: 
 

Die Förderung beträgt € _________. 
 

 

 

   
  Unterschrift des prüfenden Gemeindebediensteten 

   
 

 

 

Folgende Beilage(n) sind dem Antrag anzuschließen:  

 Personalisiertes Ticket (Mindestwert € 150,00)  

 bei Studenten: Studienbestätigung oder Semesterticket für das jeweilige Semester 

 bei Lehrlingen: Lehrbestätigung 

 bei Schüler: Schulbestätigung  
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Förderungsrichtlinien: 
 

 

Wer wird gefördert:  
Personen die in Ausbildung stehen: 
Studenten (bis zum vollendeten 27 LJ) 
Lehrlinge und Schüler (bis zum vollendeten 20 LJ) 
 

Voraussetzung:  
Hauptwohnsitz muss in der Gemeinde Oepping sein.  
Kauf eines personalisierten Saison-, Semester-, Jahresticket für öffentl. 
Verkehrsmittel  
(Mindestwert: 150 Euro) 
 

Förderhöhe:  
150 Euro / Jahr  
 

Nachweise:  
Personalisiertes Ticket (Mindestwert € 150,00)  
bei Studenten: Studienbestätigung für das jeweilige Semester 
bei Lehrlingen: Lehrbestätigung 
bei Schüler: Schulbestätigung  
 
Die Antragstellung hat im jeweiligen Jahr in dem das Ticket gekauft wurde zu 
erfolgen (bis spätestens 15. Dezember des jeweiligen Jahres) 
 
 
 

Im Falle von Unklarheiten entscheidet über die Förderauszahlung der 
Gemeindevorstand. 
 


